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àGottesdienst .

In die Berichfszeif fallen zwWei Ereignisse , die

das gottesdienstliche Leben unserer Gemeinden

bedeutsam besfimmen und prägen werden : Die

kreigabe einer erweiferten Lifurgie und die Ein -

führung eines neuen Gesangbuches . Die An —

regung hierzu ist durch zwei Beschlüsse der Lan -

dessynode anlählich ihrer Frühjahrsfagung im

März 1048 gegeben worden .

Aus der Mifte der Synode wurde ein Antrag

auf Erweiferung der Lifurgie vorgelegt , gründ -

lich beraten und nach längerer Aussprache im

plenum in folgender Fassung bei 2 Stimmenthäal —

tungen einstimmig angenommen ( siehe Syno

dalverhandlungen vom März 1948 Seife 24/27 und

Seite 43) :

„ Die Synode erkennt in den in unserer

Landeskirche neuerlich sich regenden Besfre

bungen zur reicheren Ausgesfaltung des litur

gischen Teils unserer Gottesdienste ein be -

rechfigtes Anliegen , insbesondere auch in

den Besfrebungen zu lebendiger Befeiligung

der Gemeinde an der Liturgie in Anbefung ,

Lob und Bekennfnis . Sie sieht indessen mit

Sorge , daß eine ständig wachsende Willkür

die Folge der liturgischen Bemühungen ver —

einzelter Pfarrer und Gemeinden isf , die zu

Verwirrung und Aergernis führf , am meisfen

da, Wo mehrere Pfarrer mit verschiedenen

liturgischen Bräuchen an derselben Kirche

nebeneinander amfieren . In der Erwägung ,

daß einerseits diesem Nofstand schleunigstf

abgeholfen werden sollfe , während ànderer —-

seits die endgülfige Neugesfaltung unserer

Gottesdiensfformen eine ebenso verantwor —

tungsvolle wie schwierige Aufgabe ist , die

nicht übersfürzt werden darf , wünscht sie fol -

gende Maßnahmen :

1. Sie bittet den Oberkirchenraf , eine lifur -

gische Kommission einzuberufen mif dem

Auftrag , sobald als möglich die Einführung
der bisher nur für Festtage vorgesehenen
erweiferten Goffesdienstordnung für den

allsonntäglichen Goffesdiensf vorzuberei - ⸗

ten .

2. Dieser Einführung muß eine gründliche
Vorbereitung der Gemeinden vorausgehen
in Kirchengemeinderat , Männer - und

Frauenkreisen , Einübung in CKirchenchor

und Jugendkreisen . “

Die im Auftrag der Landessynode gebildete
liturgische Kommission arbeitfete in mehreren

itzungen einen Entwurf aus , der im Frühsommer

1949 den Bezirkssynoden und im Herbst des

gleichen Jahres der Landessynode vorgelegt
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richf S. 5 und VBl . S. 38) :

„ Die Synode der Bad . Evang . - Prot . Landes -

kirche haf auf ihrer Tagung im Mai 1950 die

liturgischen Fragen , d. h. die Gottesdienstord -

nung , beraten , um dadurch eine Beschluß -

fassung vorzubereifen , die auf einer späferen

Tagung erforderlich sein wird , voraussicht -

lich im Oktober dieses Jahres . Bis dahin bleibt

es bei dem Beschluß der Landessynode vom

Herbsf 1049 . Für das weifere Vorgehen konn -

ten wir in folgenden wichfigen Punkten eine

völlige Uebereinstimmung der Synodalen
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Der Beschluß der Landessynode bedeutet ein

bewußte Ablehnung des vom „ Verband Evange

Kirchenchöre “ unfer dem Vorsifz vol
Oberlandeskirchenrat Prof . D. Dr . Mahrenhol
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ausschuß der Osfkirchen “
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den die Folgen in der fortschreiftend

lichung einerseits und im Erfolg der

paganda andererseifs spßürbarer werden , als dies
bis jefzt dank der kirchlichen Gewöhnung der
Fall ist .

Nicht wenige Gemeinden biefen das Bild

eines regen Gemeindelebens , an dem die Kraft
des Wortes Gottes sichtbar wird . Enfgegen der

häufig zu hörenden Meinung , als sei die katho -
lische Kirche überall im Vormarsch , kann im Ge
bief unserer Landeskirche festgesfellt werden ,
daß die Zahl der Uebertrifte zur katholischen
Kirche hinter den Ueberfriften 2ur
schen Kirche zurückbleibt
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SVäangell

Ueber die kirchliche Sammlung der Jugend ,
der Männer und der Frauen , ohne die die kirch -
liche Arbeif in den Gemeinden nichtf mehr denk -
bar isft , wird an anderer

richfef ( S. 12 u. 20 fl . )

Stelle gesonderf be

c) Die Kirchenmusik .

Im Jahre 1951 konnfe das Kirchenmusikalische
Insfitut in Heidelherg auf eine zwanzigjährige
Arbeit zurückblicken . In diesen 20 Jahren haben

amn Instituf studiert :

619 Vollstudierende

1134 Gäste für Teilgebiefe , meist Orgelspiel ,
1733

In der Berichfszeif von 1948 bis 1051 Waren es
211 ( darunfer 115 weibliche ) Voll -

studierende ,
369 ( darunfer 230 weibliche ) Gäsfe für

Teilgebiefe ,
580 ( darunfer 354 weibliche ) Studierende .

Bei den obigen Zahlen ist jeder Student in

jedem Semesfer neu gezählf , sodaß , um die Zahl
der Studierenden annähernd zufreffend wieder -

zugeben , die Zahl der Vollstudierenden durch
eWwa 4 und die der Gäste durch 2 - 3 gefeilf wWer
den muß

Prüfungen wurden in der Zeif von 1948 1651
abgelegt

3 Diplom - Prüfungen ,
25 ( darunter 10 weibliche ) Reifeprüfung

für haupfamfliche Kirchenmusiker ,
( darunter 18 weibliche ) Prüfung füt
den nebenamflichen Organisfen - und
Chorleiferdienst ,

5 ( daruntfer 5 weibliche ) Befähigungs
nachweis für den Organisfendienst

54 ( darunter 31 weibliche )
Dem Kirchenmusikalischen Insfifut wird durch

die Einführung des neuen Gesangbuchs eine
wichtige Aufgabe zufallen . Das neue Chordl
buch stellt an die Organisten gröhere Anforde .

rungen als das alte . Dadurch wird auf Jahre hin
aus die Weiferbildung der Organisten à2u einet
unerlählichen Aufgabe , die in Wochenendkur
sen und Freizeifen für Organisfen und Chorleiter

durchgeführf werden muß

2us

Um dies zu ermöglichen , isft anzustreben , dab
in jedem Kirchenbezirk mindesfens eine haupt
amfliche Kanforensfelle geschaffen wird , die mi
einem Kirchenmusiker , der die Diplom - oder dis

A- Prüfung besfanden haf , besetzaf wird , dem 2u
sammen mif den Lehrkräften des Kirchenmusika
lischen Instfituts die Weiferbildung der Kirchen
musiker des Kirchenbezirks anvertrauf werden
kann .

Um das kirchenmusikalische Leben unseret
Landeskirche zu fördern und einheiflich auszu

richten , wird beim Evang . Oberkirchenraf das

„ Amt für Kirchenmusik geschaffen . Träger det
kirchenmusikalischen Arbeif sind der „ Landes
verband evangelischer Rirchenmusiker “ , del

„ Landesverband der Kirchenchöre “ und die „Ar.

beifsgemeinschaft der Posaunenchöre “ .

Im Zuge der Neuordnung isf es notwendig
daß ) das seif Jahren bestehende Provisorium be
endet und ein haupfamflicher Landeskirchen⸗
musikwart angesfellt wird . Die Landessynode
wird gebefen , die Miftel für diese neue Plan⸗
stelle zu genehmigen

II . Die Diener der Kirche .

a) Die Kirchenleifung . Auf 1. Januar 1949 ist
Oberkirchenrat Gustav Rostf , der seif 1033 der

Kirchenleitung angehörfe , in den Ruhestand ge -
treten . An seiner Sfelle wurde auf 1. Mai 1949
Dr . Hans - Wolfgang Heidland , Pfarrer an Heilig -
geist in Heidelberg , in den Oberkirchenraf be -
rufen . Von da an übernahm Oberkirchenraf Dr .
Heidland den Kirchenkreis Südbaden , Ober —
kirchenraf Dürr Miftelbaden . Oberkirchenrat Kafz
behielt Nordbaden . Das Kreisdekanaf Miftel -
baden konnte auch in dem Berichtsabschniff

nichf besetzt werden . Seine Aufgaben werden

von dem zuständigen Referenten wahrgenom -
men .

Seift der Zurruhesefzung von Oberkirchenrat
Rost ist Oberkirchenraf Dürr ständiger Vertreter
des Landesbischofs .

b) Die Pfarrerschaff . Der Druck einer unge —
Wöhnlichen Arbeitslasf , der auf unseren Pfarrem

liegt , konnfe auch in der Berichtsperiode nicht

gelindert werden . Die unter d) dargesfellfe Sta -
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